
                      
                                 
Für alle Mitglieder unseres Vereins und diejenigen, die für den Verein tätig sind, gelten 
folgende Regeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen innerhalb unseres Vereins: 
 

1. Verantwortung übernehmen 
 
Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen und schützen sie in unserem Umfeld vor Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexualisierter Gewalt sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung.  
 

2. Rechte achten 
 
Wir achten das Recht der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf körperliche 
Unversehrtheit und Intimsphäre und üben keine Form der Gewalt, sei sie physischer, 
psychischer oder sexueller Art, aus.  
 

3. Grenzen respektieren 
 
Wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen und achten darauf, dass auch die Kinder und Jugendlichen diese 
Grenzen im Umgang miteinander respektieren.  
 

4. Teamgeist, Respekt, Zusammenhalt und Fair Play 
 
Wir fördern die sportliche und persönliche Entwicklung der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen. Wir leiten sie an, zu einem angemessenen sozialen Verhalten 
gegenüber anderen Menschen und fördern Werte wie Respekt, Teamgeist, Toleranz, 
Zusammenhalt sowie Fair Play in den Mannschaften. 
 

5. Altersgerechte Ziele verfolgen  
 
Unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist von Wertschätzung und Vertrauen 
geprägt. Dem persönlichen Empfinden der uns anvertrauten Kinder geben wir Vorrang 
vor unseren persönlichen und sportlichen Zielen. Wir richten unser sportliches Angebot 
und die Anforderungen nach dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen aus 
und setzen altersgerechte Trainingsmethoden ein. Alle Kinder und Jugendlichen sollen 
dabei unterstützt werden, ihren Platz im Verein/ in der Mannschaft zu finden.   
 

6. Persönlichkeitsrechte wahren 
 
Wir behandeln die uns anvertrauten oder zugänglichen Daten der Kinder und 
Jugendlichen streng vertraulich. Wir gehen mit Bild- und Videomaterial, das die Kinder 
und Jugendlichen zeigt, unter Beachtung des Datenschutzes insbesondere auch bei 
Veröffentlichungen in den sozialen Medien sensibel und verantwortungsbewusst um. 
 
 

 
   Ehrenkodex und Verhaltensregeln 
 



7. Weltoffenheit 
 
Wir respektieren die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
versprechen, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und 
kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung, sexueller 
Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie 
Diskriminierung jeglicher Art und antidemokratischem Gedankengut entschieden 
entgegenzuwirken.  
 

8. Aktiv einschreiten 
 
Wir ziehen im Konflikt- oder Verdachtsfall sowie beim Verstoß durch Dritte 
professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu, z.B. informieren wir den/die 
Beauftragte für Kinderschutz in unserem Verein. Der Schutz der Kinder und 
Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.  
 

9. Umgang miteinander im Verein 
 
Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportler*innen und 
anderen Mitgliedern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert. 
 

10.  Bewusstsein über Vorbildfunktion der Trainer*innen   
 
Wir sind Vorbilder für die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen und halten selbst die sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln ein, 
achten auf die Gesundheitsprävention, z.B. Suchtgefahren (Medikamenten-, Nikotin- 
und Alkoholmissbrauch).  
 
 
 
 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung unseres Ehrenkodexes 
und den Verhaltensregeln zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
im Verein: 
 
 
 
 
______________________________                          _________________________ 
Name, Vorname                                                             Ort, Datum 
 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift 

 
 
 
 



Verhaltensregeln zum Kindeswohl aller Art als auch zum Schutz von 
Mitarbeiter*innen vor einem falschen Verdacht: 
 

1. Körperliche Kontakte  

Körperliche Kontakte zu unseren Spieler*innen, z.B. Techniktraining, Ermunterung, 

Gratulation oder Trösten, dürfen das pädagogisch sinnvolle und rechtlich erlaubte Maß 

nicht überschreiten. Auch erlaubte körperliche Kontakte sind sofort einzustellen, wenn 

der/die Spieler*in diese nicht wünscht. 

2. Dusch- und Umkleidesituationen 

Wir duschen nicht gemeinsam mit unseren Spieler*innen. Wir fertigen kein Foto- oder 

Videomaterial von den Spieler*innen beim Duschen oder Umkleiden an. Während dem 

Duschen und Umziehen sind wir in der Umkleidekabine nicht anwesend, es sei denn, 

die Aufrechterhaltung der Ordnung erfordert dies.  

3. Übernachtungen, Mitfahren zu Vereinsveranstaltungen  

Wir vermeiden grundsätzlich Situationen, in denen wir alleine mit Spieler*innen sind.  

Wir übernachten nicht alleine mit einzelnen Spieler*innen und wir nehmen einzelne 

Spieler*innen nicht alleine im Auto, z.B. zu Turnieren oder Spielen mit.  

Übernachtungen gemeinsam mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen, z.B. im 

Rahmen von Sportfesten, Freizeiten oder vergleichbaren Veranstaltungen sind 

möglich.    

4. Mitnahme in den Privatbereich 

Einzelne Spieler*innen werden nicht in den Privatbereich (Wohnung, Haus, Garten, 

Boot, Hütte, usw.) der Mitarbeiter*in mitgenommen. Maßnahmen mit Übernachtungen 

finden nicht in unserem Privatbereich statt.   

5. Privatgeschenke 

Auch bei besonderen Erfolgen einzelner Spieler*innen machen wir keine individuellen 

Geschenke. Kein/keine Spieler*in erhält eine unsachliche Bevorzugung oder 

Vergünstigung, z.B. das nicht durch die Leistung bedingte Versprechen auf einen 

Stammplatz, die Entbindung von Mannschaftspflichten usw. 

6. Geheimnisse und vertrauliche Informationen 

Wir teilen mit unseren Spieler*innen keine privaten Geheimnisse oder vertrauliche 

Informationen. 

7. Einzeltrainings 

Einzeltrainings führen wir nur durch, wenn eine weitere erwachsene Aufsichtsperson 

anwesend ist. 

8. Transparenz im Handeln 

Weichen wir von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen ab, ist dies im Vorfeld 

mit mindestens einem/ einer weiteren Trainer*in im beidseitigem Einvernehmen 

abzusprechen. Auch die Vorstandschaft ist im Vorfeld darüber zu informieren.    


